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«Es kommt nicht darauf an,
            dem Leben mehr Jahre,
     sondern den Jahren
        mehr Leben zu geben.»

Alexis Carrel



Die Ausgleichskasse, Familienausgleichskasse  
und IV-Stelle Obwalden ist das Kompetenzzentrum  
für Sozialversicherungen im Kanton Obwalden. 
Unsere Kundinnen und Kunden stehen für uns  
im Mittelpunkt.

Am 1. Januar 2022 trat die Weiterentwicklung IV in Kraft. Die Gesetzes

revision hat zum Ziel, die Eingliederungsstrategie weiterzuführen.  

Der Fokus liegt auf Kindern, Jugendlichen und psychisch Beeinträchtigten. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung intensivierten wir die Zusammenarbeit 

mit unseren Partnern. Zudem bauen wir die Angebote für Jugendliche, 

Lehrpersonen und Eltern laufend aus. Eine ganz andere Personengruppe 

steht hingegen im Fokusteil im Mittelpunkt – wir zeigen unsere Leistungen 

für Menschen ab 65 Jahren auf. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich täglich mit 

viel Engagement um die Anliegen unserer Versicherten. Für ihren grossen 

Einsatz und das wertvolle Miteinander bedanke ich mich herzlich.

Cajus Läubli, Direktor Ausgleichskasse, Familienausgleichskasse  

und IV-Stelle Obwalden

Marie Anna Vlach
Blumenfee und Pétanquespielerin

Titelbild:
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Januar bis Juni

Weiterentwicklung IV
Am 1. Januar 2022 tritt die Weiterentwicklung IV in Kraft. 

Die Gesetzesrevision hat zum Ziel, die Eingliederungs

strategie weiterzuführen und zu intensivieren. Der Fokus 

der Weiterentwicklung liegt auf Kindern, Jugend lichen 

und psychisch Beeinträchtigten.

AHV-Nummer: erweiterte Verwendung
Ab dem 1. Januar 2022 dürfen Behörden die AHVNummer 

systematisch als Personenidentifikator verwenden. Ziele 

sind die Effizienzsteigerung von Verwaltungsabläufen und 

die Verhinderung von Verwechslungen bei der Bearbeitung 

von Personendossiers. Die Umsetzung der erweiterten 

 Verwendung erfolgt im Rahmen der EGovernment 

Strategie Schweiz.

Botschaft zur Auflösung des Fonds für Familien-
zulagen in der Landwirtschaft
Der Bundesrat will den Fonds für Familienzulagen in der 

Landwirtschaft auflösen und das Kapital an die Kantone 

übertragen. Er hat dem Parlament eine entsprechende 

 Botschaft unterbreitet.

Sozialversicherungsabkommen mit Tunesien
Das Parlament genehmigt in der Frühlingssession das 

Sozial versicherungsabkommen mit Tunesien. Das Ab kom

men koordiniert die Sozialversicherungssysteme der bei

den Länder in den Bereichen Alter, Hinterlassene, Invalidi

tät und Unfall. Das Abkommen tritt am 1. Oktober 2022  

in Kraft.

Auszahlung für Dienstleistungen Dritter in der IV
Das Parlament beauftragt den Bundesrat, das Auszah

lungsmodell für Dienstleistungen Dritter in der IV an zu

passen. Die monatlichen Vergütungen für solche Dienst

leistungen sollen flexibel im Sinne eines Jahreskontingents 

verrechnet werden können.

Invaliditätskonforme Einkommen bei der 
 Berechnung des IV-Grades
Das Parlament beauftragt den Bundesrat, bis Ende 2023 

eine invaliditätskonforme Bemessungsgrundlage für 

 Einkommen mit Invalidität zu implementieren. Menschen 

mit Behinderung können gewisse Arbeiten auch in einer 

angepassten Tätigkeit nicht ausführen, weshalb das Lohn

niveau tiefer ist als bei gesunden Personen. Diesen 

Umstand soll die neue Bemessungsgrundlage berück

sichtigen.

Netto-null-Ziel in der AHV bis ins Jahr 2050
Der Bundesrat hat sich ein NettonullZiel in der AHV  

bis ins Jahr 2050 gesetzt. Die AHV soll nachhaltig  

und generationengerecht finanziert werden und lang  

fristig ein finanzielles Gleichgewicht aufweisen.

Nael Küchler
Kletterer und Entdecker

Newsarchiv Sozialpolitik





Newsarchiv Sozialpolitik
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Juli bis Dezember

Stellenmeldepflicht – die IV soll Informations-
vorsprung erhalten
Seit Juli 2018 melden Arbeitgebende dem RAV Stellen  

in Berufsarten mit schweizweit mindestens fünf Prozent 

Arbeitslosigkeit. Für die gemeldeten Stellen gilt ein 

 Publikationsverbot von fünf Arbeitstagen. Somit haben 

Stellensuchende, die beim RAV registriert sind, einen 

Informationsvorsprung. Neu soll auch die IV diesen 

Informationsvorsprung nutzen können.

Sozialversicherungsabkommen mit Albanien
Im August überweist der Bundesrat die Botschaft zur 

Genehmigung des Sozialversicherungsabkommens  

mit Albanien ans Parlament. Das Abkommen regelt die 

sozialversicherungsrechtlichen Beziehungen  beider 

Länder in den Bereichen Alters, Hinterlassenen  

und Invaliditätsvorsorge. 

Corona-Erwerbsersatz: Prüfbericht über  
die Einführung und Umsetzung
Ab März 2020 konnten sich Selbstständigerwerbende 

erstmals für den CoronaErwerbsersatz anmelden.  

Die Leistungen wurden auf dem bewährten System der 

bestehenden EO aufgebaut. Die Geschäftsprüfungs

kommission des Nationalrates beurteilt in ihrem 

Bericht die Einführung und Umsetzung des Corona 

Erwerbsersatzes insgesamt positiv und gibt mehrere 

Empfehlungen ab. Der Bundesrat sieht  keinen Anlass, 

das Funktionieren des AHV/IV/EO Systems im 

Normal betrieb infrage zu stellen.

AHVG: Modernisierung der Aufsicht
National und Ständerat nehmen die Teilrevision des 

Bundesgesetzes über die Alters und Hinterlassenen

versicherung (Modernisierung der Aufsicht) an.  

Das Gesetz tritt per 1. Januar 2024 in Kraft. Es moder

nisiert die  Aufsicht in der ersten Säule. Dies geschieht 

über eine verstärkte Risikoorientierung in der Auf

sicht, eine verbesserte Governance und eine zweck

mässige Steuerung der Informationssysteme.  

Das Parlament beauftragt den Bundesrat zudem,  

zu prüfen, ob es im Rahmen der Modernisierung sinn 

voll ist, die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) und 

 Compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV) zusammen

zulegen.

Letzte Corona-Entschädigung ausgerichtet
Im März 2020 schuf der Bundesrat im Rahmen eines 

Massnahmenpakets die CoronaEntschädigung.  

Im April 2020 zahlten wir die ersten Gelder aus.  

Nach über zwei Jahren und Auszahlungen von total 

12,6 Millionen CHF richteten wir im September 2022 

die letzte CoronaEntschädigung aus.
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Quelle: Ecopolitics GmbH, www.ecopolitics.ch

Ja zur Reform der AHV 21
Ende September 2022 sagt das Schweizer Stimmvolk 

hauchdünn Ja zur AHV21. Damit gelingt es der 

Schweiz zum ersten Mal seit über zwei Jahrzehnten, 

ihre Alters vorsorge zu modernisieren. Mit der Reform 

wird das  Referenzalter von Frauen und Männern 

 vereinheitlicht, der Rentenbezug flexibilisiert und es 

werden Anreize für das Weiterarbeiten nach der 

 Pension geschaffen. Zudem wird die Mehrwertsteuer 

leicht erhöht. Die Reform tritt per 1. Januar 2024  

in Kraft.

1 Million Altersrenten ins Ausland
Die Zentrale Ausgleichskasse (ZAS) in Genf ist zu 

ständig für die Auszahlung von Alters und Invaliden

renten an Personen mit Wohnsitz im Ausland.  

Im Dezember 2022 erreicht die ZAS die Marke der 

 millionsten ins Ausland ausbezahlten Rente.

Teuerungsausgleich bei AHV-Renten
Der Bundesrat passt die AHV und IVRenten in der 

Regel alle zwei Jahre der Lohn und Preisentwicklung 

an. Die nächste Anpassung erfolgt auf den 1. Januar 

2023. Das Parlament fordert den Bundesrat auf, 

zusätzlich zur ordentlichen Anpassung eine ausser

ordentliche Erhöhung der Renten vorzunehmen  

und damit die volle Teuerung auszugleichen.
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Versicherungs unterstellung und Beiträge

66 %

13 %

13 %

8 %

119 
Millionen

Einnahmen 
Beitragsvolumen 2022 in CHF

 66 % Lohnbeiträge AHV/IV/EO 78’122’354

 13 % Beiträge Familienausgleichskasse FAK 15’077’629

 8 % Persönliche Beiträge AHV/IV/EO 10’043’690

 13 % Beiträge Arbeitslosenversicherung ALV 15’291’260

 0 % Beiträge Familienzulagen Landwirtschaft FLG 54’977

  Total 118’589’910
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Beitragsvolumen in CHF

AHV/IV/EO

Arbeitslosenversicherung

Versicherungsunterstellung und Beiträge

83
’1

56
’8

36

82
’8

92
’8

46

84
’1

97
’3

46

88
’1

66
’0

44

15
’2

47
’2

61

14
’7

79
’2

29

15
’0

87
’9

80

15
’2

91
’2

60

Entwicklung Mitglieder

Mitglieder im Kanton Obwalden  

bei Verbandsausgleichskassen

Mitglieder der Ausgleichskasse Obwalden

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

69
53

70
45

70
93

70
74

11
35

11
64

11
75

11
86

Die Mitgliederzahlen der Ausgleichskasse 

Obwalden sowie bei den rund 40 im Kanton 

tätigen Verbandsausgleichskassen sind 

gegenüber dem Vorjahr erneut leicht 

 gestiegen.
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2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022

Das Beitragsvolumen im Bereich AHV/IV/EO 

steigt erneut, die anderen Bereiche  bleiben 

 stabil.

Die Mahnungen und Betreibungen bleiben 

im langjährigen Schnitt stabil.

Mahnungen

Betreibungen

Familienausgleichskasse

Beitragsbezug

17
86

15
17

14
49

14
81

52
9

44
6

44
3

43
0

14
’7

10
’5

02

14
’8

86
’3

49

15
’8

57
’6

29

15
’0

77
’6

29

Beitragsvolumen in CHF
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62 %

10 %

1 %

9 %

9 %

2 %

6 %

Leistungen

 62 % AHVGeldleistungen 108’438’948

 9 % Zulagen Familienausgleichskasse 16’320’647

 1 % Familienzulagen Landwirtschaft 989’532

 9 % IVGeldleistungen 15’986’661

 2 % Leistungen Erwerbsersatz 4’295’595

 6 % AHV/IVSachleistungen 10’944’835

 10 % Ergänzungsleistungen 16’984’492

  Total 173’960’710

174  
Millionen

Ausgaben  
Leistungsvolumen 2022 in CHF
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Die Ausgleichskasse und 
IV-Stelle Obwalden begleitet 
durchs ganze Leben. Wer  
in unserem Kanton wohnhaft 
ist, kommt über kurz oder lang  
mit uns in Kontakt. 

In den letzten vier Geschäftsberichten haben wir Ihnen 
unsere Leistungen von der Geburt bis vor die Pension 
nähergebracht. Ganz nach unserem Motto «Mit uns 
durchs ganze Leben» fehlt nun noch der letzte Lebens
abschnitt. In diesem Geschäftsbericht konzentrieren wir 
uns auf unsere Leistungen ab dem 65. Altersjahr.



AHV-Altersrente
Die Altersrente ist die wichtigste Leistung der AHV. 

Sie macht über 60 Prozent unserer Gesamtleistung 

aus. Frauen haben zurzeit noch ab 64 Jahren Anspruch 

auf eine Rente, Männer ab 65 Jahren. Mit der   

Revision der AHV gleicht sich das Rentenalter von 

Frauen und Männern auf 65 Jahre an.

4750
7320 Obwaldnerinnen und Obwaldner sind im Renten-

alter. Davon decken wir als kantonale Ausgleichskasse 

rund 65 Prozent ab, was 4747 Personen entspricht.

Ergänzungsleistungen  
zur AHV-Rente
Die Ergänzungsleistungen zur AHV helfen dort,  

wo die Altersrente und das Einkommen die mini malen 

Lebenskosten nicht decken. Die Ergänzungsleistun

gen werden durch Bund und Kanton finanziert. 

 1290
673 AHV-Rentnerinnen und -Rentner beziehen im 

Kanton Obwalden Ergänzungsleistungen. Im Monat 

zahlen wir durchschnittlich 1292 CHF pro Person aus.



Flexibles Rentenalter
Frauen können ihre Altersrente auf Wunsch bereits 

ab 62, Männer ab 63 beziehen. Es besteht aber auch 

die Möglichkeit, den Bezug um maximal fünf Jahre 

aufzuschieben. 

 21
2022 haben 21 Personen ihre Rente aufgeschoben. 

Das sind rund 8 Prozent unserer Versicherten  

im Rentenalter desselben Jahres.

Kinderrente zur AHV
Personen, die eine Altersrente beziehen und für  

minderjährige Kinder sorgen oder junge Erwachsene 

in Ausbildung unterstützen, erhalten zusätzlich  

eine Kinderrente.

46
4747 Versicherte beziehen ihre Altersrente über  

die Ausgleichskasse Obwalden. Davon erhalten 

46 Personen zusätzlich zur Altersrente eine Kinder-

rente. Dies entspricht weniger als 1 Prozent.



Hilflosenentschädigung
Versicherte, die bei alltäglichen Verrichtungen  

auf Hilfe von Dritten angewiesen sind, erhalten von 

uns eine Hilf losenentschädigung. Die Höhe    

dieser Entschädigung ist abhängig vom Grad der 

Hilf  losigkeit.

 165
Wir zahlen insgesamt 346 Personen eine Hilflosen-

entschädigung zur Alters- oder IV-Rente aus.  

Davon profitieren 165 Rentnerinnen und  Rentner,  

was nicht ganz der Hälfte aller Personen mit 

Hilflosen entschädigung entspricht.

Hilfsmittel
Wir können Kostengutsprachen für Hilfsmittel 

 sprechen, die einen möglichst selbstständigen und 

unabhängigen Alltag ermöglichen. Dazu gehören 

Hilfsmittel für die Fortbewegung, für die Kommuni

kation und die Selbstsorge. 

872’000
Jährlich sprechen wir Hilfsmittel zur AHV in der 

Summe von 872’000 CHF. Das entspricht insgesamt 

174 Hilfsmitteln. 68 Prozent davon sind Hörgeräte. 
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Die Zahl der IVBezüger nimmt weiterhin 

leicht ab, was wir auf die konsequente 

Umsetzung des Grundsatzes «Eingliede

rung vor Rente» zurückführen. 

Unsere Hauptaufgaben:
AHV / IV / Erwerbsersatz in CHF

Die Rentenzahlungen für die AHVRenten 

betragen über zwei Drittel des Leistungs

volumens. Unter die EO fallen die Ent schä di

gungen für Dienstleistende und bei Mutter 

und Vaterschaft, Adoption oder Betreuung 

schwer beeinträchtigter Kinder.

IVRenten

Entwicklung der Bezüger

AHVRenten AHV

IV

Erwerbsersatz Erwerbsersatz

Leistungen

48
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49
24
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13

51
64
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10
5’
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3’
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9

10
8’

43
8’

94
8

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
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ELBezüger

Ergänzungsleistungen: 
Bedarfsgerechte Zuschüsse in CHF

10
70

10
51

10
09

10
13

EL zur AHV

EL zur IV

Ergänzungsleistungen helfen dort, wo Renten 

und Einkommen die minimalen Lebenskosten 

nicht decken. Zusammen mit der AHV  und  

der IV gehören sie zum sozialen Fundament 

der Schweiz.
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Familienzulagen an Arbeitnehmende  

ausserhalb der Landwirtschaft

Familienzulagen in der Landwirtschaft

17 Mio. CHF Familienzulagen

Die Leistungen der anderen in Obwalden 

 tätigen Familienausgleichs kassen sind in den 

Zahlen nicht enthalten.
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20
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Leistungen
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2019 2020 2021 2022
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Eingliederung vor Rente

Erstmalige Anmeldungen Art der Eingliederungsmassnahmen

Invaliden versicherung

31
3 32
9

33
1

28
8

Seit diesem Jahr rechnen wir nicht nur  

die externen, sondern auch die internen 

 Eingliederungsmassnahmen mit ein.  

Rund die Hälfte aller Massnahmen führt  

die IVStelle Obwalden selbst durch.

 Frühintervention 166

 Integrationsmassnahmen 91

 Berufliche Massnahmen 222

 Total 479

166

222

91

Eingliederungsmassnahmen

30
5

28
1

24
5

47
9

2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022
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Neurenten nach Rentenhöhe

Bei 96 % aller Neurenten erfolgte die Anmeldung 

vor Januar 2022, sodass wir die Renten nach  

dem bestehenden System der Viertel rentenstufen 

berechneten.

 Ganze Rente 51

 Dreiviertelsrente 2

 Halbe Rente 12

 Viertelsrente 2

 Stufenlos (Leistung ab 1.1.2022) 3

 Total 70

51

2

12

2

3
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Prüfung Sachleistungen und Renten

Die IVStelle überprüft in regelmässigen 

Abständen laufende IVRenten. Wenn sich  

der Gesundheitszustand, die wirtschaft 

lichen Verhältnisse oder die Erwerbsfähig 

keit in einem relevanten Ausmass verändern,  

passen wir die Rente entsprechend an.

Invalidenversicherung

 Medizinische Massnahmen 265

 Hilfsmittel IV 256

 Hilfsmittel AHV 174

 Total 695

 Heraufsetzung 6

 Unverändert 120

 Herabsetzung 4

 Aufhebung 2

 Total 132

Die IVStelle führt für die Ausgleichskasse 

unter anderem im Bereich Hilfsmittel 

 Leistungsabklärungen durch. 2022 gingen 

695 Gesuche um medizinische Massnahmen 

oder Hilfsmittel über den Tisch der IV 

Mitarbeitenden.

RentenrevisionenSachleistungen

265

120

24 6

174

256
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Total Rechnungsbetrag AHV und IV

Für fast 11 Mio. CHF Rechnungen geprüft 

2022 haben wir über 7800 Rechnungen  

zu diversen Leistungen überprüft. Es handelt 

sich dabei um Leistungen, die den Versicher

ten eine möglichst eigenständige Lebens

führung ermöglichen.

 IV 6945

 AHV 872

 Total 7817

Geprüfte Rechnungen

6945

872

9’
95

6’
38

5

9’
33

0’
68

2

9’
55

8’
63

9

10
’9

44
’8

35

2019 2020 2021 2022
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Jahresrechnung der Ausgleichskasse
Verwaltungsrechnung in CHF

Verwaltungsertrag 2021 2022

Verwaltungskostenbeiträge 1’472’910 1’456’970

Vermögenserträge 189’250 101’521

Entgelte 63’662 78’935

Dienstleistungserträge 537’985 204’966

Verwaltungskostenvergütungen 293’514 300’157

Allg. Verwaltungserträge/Rückerstattungen 85’285 100’397

Liegenschaftsertrag 282’343 295’330

Ausgabenüberschuss  206’976

Total 2’924’949 2’745’253

 

 

Verwaltungsaufwand 2021 2022

Personalaufwand 678’922 743’732

Sachaufwand 1’247’830 709’546

Dienstleistungen Dritter 152’791 141’689

Passivzinsen und Kapitalkosten 25’436 29’225

Abschreibungen 36’946 53’814

Bildung von Rückstellungen 399’000 902’733

Liegenschaftsaufwand  243’620 164’513

Einnahmenüberschuss 140’404 

Total 2’924’949 2’745’253

Jahresrechnung
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Jahresrechnung der Familienausgleichskasse 
Bilanz per 31. Dezember 2022 in CHF

Aktiven 31.12.2021 31.12.2022

Bankguthaben 485’704 11’715

Verrechnungssteuer 32’929 33’436

Ausstehende Beiträge 528’948 574’556

Kontokorrentguthaben 529’431 613’191

Wertschriften 12’062’686 8’574’958

Total 13’639’698 9’807’856

 

Passiven 31.12.2021 31.12.2022

Kreditoren  11’511

Transitorische Passiven 54’636 46’212

Rückstellungen Verwaltungsrechnung 110’000 110’000 

Rückstellung Wertberichtigung Kapitalanlagen 2’293’000 1’655’000

 

Betriebs- und Reservefonds 

Bestand per 1. Januar 11’901’621 11’182’062

Ergebnis Betriebsrechnung – 66’532 – 1’243’018

Ergebnis Verwaltungsrechnung – 653’027 – 1’953’911

Bestand per 31. Dezember 11’182’062 7’985’133

Total 13’639’698 9’807’856

Jahresrechnung
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Jahresrechnung der Familienausgleichskasse  
Betriebsrechnung in CHF

Einnahmen  2021 2022

Betriebsertrag (Beiträge) 15’857’629 15’077’629

Ausgabenüberschuss 66’532 1’243’018

Total 15’924’161 16’320’647

 

Ausgaben 

Betriebsaufwand (Zulagen) 15’924’161 16’320’647

Einnahmenüberschuss 

Total 15’924’161 16’320’647
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Organe
Aufsichtsbehörde

Bundesamt für Sozialversicherungen, Bern

Volkswirtschaftsdepartement OW

Regierungsrat Daniel Wyler, Sarnen

Kontrollstelle Ausgleichskasse  

und Familienausgleichskasse

PricewaterhouseCoopers AG, Luzern

Geschäftsleitung

Cajus Läubli, Direktor

Karin Burkart, Bereichsleiterin IV

Martin Albisser, Bereichsleiter Ausgleichskasse

Teamleiterin

Ursula Furrer, Dienste

Zum Schluss

Dank
Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  

für ihren engagierten Einsatz zugunsten der Versicherten  

und Mitglieder. Ebenfalls danken möchte ich Herrn Regierungs 

rat Daniel Wyler, dem Bundesamt für Sozialversicherungen,  

der  Zentralen Ausgleichsstelle in Genf und unseren Zweigstellen  

in den Gemeinden für die wertschätzende und vertrauens 

volle  Zusammenarbeit.

Cajus Läubli, Direktor Ausgleichskasse, Familienausgleichskasse  

und IV-Stelle Obwalden
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Ausgleichskasse
IVStelle
Familienausgleichskasse

Brünigstrasse 144
6060 Sarnen
info@akow.ch

www.akow.ch

kompetent
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unkompliziert


